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Zur eidgenossischen Volksabstimmung vom 24 September 1972

Das Volksbegehren
für ein Waffenausfuhrverbot

Das «Volksbegehren betreffend vermehrte Rüstungskontrolle und
ein Waffenausfuhrverbot» ist im Frühjahr 1969 von den Kreisen um
den Schweizerischen Friedensrat lanciert und am 19 November
1970 mit 53 457 Unterschriften eingereicht worden Die Initiative
bezweckt die Abänderung des bisherigen Artikels 41 der
Bundesverfassung

Die Initiative — eine Folge der Bührle-Affäre

Die Initiative fur ein Waffenexportverbot ist ein Kind der Buhrle-
Affare Die im ganzen Land festzustellende Empörung über die
verbotene Ausfuhr von Waffen durch Angehörige des bedeutendsten

im Bereich der Rüstung tatigen schweizerischen Unternehmens

und besonders über den Einsatz schweizerischer Waffen im
nigerianischen Burgerkrieg schuf Voraussetzungen, die den unserer

Landesverteidigung ablehnend gegenüberstehenden Initianten
gunstig schienen Am 16 Oktober 1968 beauftragte der Bundesrat
die Bundesanwaltschaft mit der Durchfuhrung eines gerichtspoli-
zeitlichen Ermittlungsverfahrens betreffend die Werkzeugmaschinenfabrik

Oerlikon Buhrle AG In der gleichen Frage kam es auch
in den eidgenossischen Raten zu verschiedenen parlamentarischen

Vorstossen So wurde in einer Motion von Nationalrat
Renschier die Einsetzung eines unabhängigen Expertengremiums
verlangt Ohne eine Stellungnahme des Bundesrates zu diesen
Vorstossen abzuwarten, kundigte der Friedensrat am 16 Oktober
1968 die Lancierung einer Initiative auf ein totales Verbot des
Waffenexportes an

Stellungnahme des Bundesrates zur Initiative

Der Bundesrat hat in einem Bericht vom 7 Juni 1971 zum
Volksbegehren Stellung genommen Er stutzte sich darin auf die
eingehenden Untersuchungen und die Antrage der von Nationalrat
Professor Weber präsidierten Expertenkommission (Bericht vom
13 November 1969) Der Bundesrat lehnt in Ubereinstimmung mit
der Kommission Weber die Initiative ab Dem Parlament legte er
gleichzeitig den Entwurf eines Bundesgesetzes über das
Kriegsmaterial vor Das Gesetz sieht namentlich eine schärfere und
wirksamere Kontrolle der Ausfuhr von Kriegsmaterial vor So lautet der
Artikel 11 dieses Gesetzes:

«In der Regel werden Ausfuhrbewilligungen nur erteilt,
a) wenn es sich um die Lieferung an eine ausländische Regierung

oder an eine von einer solchen mit dem Fabrikationsauftrag
betraute Firma handelt

b) wenn eine Erklärung dieser Regierung vorliegt, wonach das
Material fur sie bstimmt ist und nicht wieder ausgeführt wird

c) wenn sich der Lieferant verpflichtet, auf Ansuchen hin Abliefe¬
rungspapiere vorzulegen

Es werden keine Bewilligungen fur Kriegsmateriallieferungen nach
Gebieten erteilt, in denen ein bewaffneter Konflikt herrscht, ein
solcher auszubrechen droht oder sonstwie gefahrliche Spannungen

bestehen Die Gesuche werden nach besonders strengen
Maßstaben geprüft, wenn sie Entwicklungslander betreffen oder
solche mit offensichtlich unbeständigen politischen Verhaltnissen

»

Die Ausfuhr von Kriegsmaterial ist nur erlaubt, wenn sie ausdrücklich

bewilligt wurde Die Herstellung von Kriegsmaterial namentlich
von Waffen und Munition in der Schweiz setzt eine Grundbewilli-
gung voraus, die vom Eidgenossischen Militardepartement erteilt
wird Zusätzlich ist fur die Herstellung von Kriegsmaterial fur jede
Fabrikation eine Fabrikationsbewilligung notwendig, die ebenfalls
vom EMD einzuho'en ist Uber die Ausfuhr entscheidet in jedem
einzelnen Fall das EMD im Einvernehmen mit dem Eidgenossi¬

schen Politischen Departement Die schweizerische Praxis in be-
zug auf die Belieferung des Auslandes mit Kriegsmaterial ist seit
sehr langer Zeit wesentlich strenger, als es das Volkerrecht
verlangt

Unmittelbare Konsequenzen eines Waffenausfuhrverbotes

Die Verwirklichung eines Ausfuhrverbotes wurde nicht nur einige
wenige schweizerische Unternehmen, sondern auch Hunderte von
Unterlieferanten treffen. Daruber hinaus wurde es auch die
Produktionskapazität der Bundesbetriebe einschränken, die in beträchtlichem

Umfang auf die gleichen Unterlieferanten angewiesen sind
Ein Exportverbot wurde vor allem die Firmen und ihre Unterlieferanten

treffen, die Waffen und Gerate entwickeln und herstellen
Wollte man das bisherige inländische Entwicklungs- und
Produktionspotential in bezug auf Kriegsmaterial erhalten, so mussten
diese Betriebe gewissermassen subventioniert werden Der Bund
musste die Entwicklungskosten tragen Daher wurde eine andere
Folge eintreten Die inländische Produktionskapazität und
Leistungsfähigkeit in bezug auf die fur unsere Armee benotigten Waffen

und Gerate wurde entscheidend reduziert Die Auslandabhan-
gigkeit musste rasch zunehmen, sie wurde ein Ausmass erreichen,
das die Kampfkraft unserer Armee gefährden musste Beim Auftreten

internationaler Spannungen und entsprechend geringer Liefer-
bereitschaft des Auslandes ware es nicht möglich, die fehlende
oder wesentlich verringerte Produktionskapazität im Inland innert
nützlicher Frist wieder aufzubauen Allein der Aufbau der
Produktionskapazität — ohne die Forschung und Entwicklung zu
berücksichtigen — beansprucht bei einer leistungsfähigen Industrie zwei
Jahre Auch eine Rüstungsindustrie lasst sich nicht improvisieren

Es sind nicht schweizerische Waffen, die Kriege ermöglichen

Die Propaganda der Initianten erweckt den Eindruck, die Schweiz
sei in erheblichem Masse mitschuldig an den durch Kriege
hervorgerufenen Verlusten. Der Anteil unserer Rustungsausfuhr am
gesamten Welt-Waffenhandel ist verschwindend klein, er betragt
weniger als 1 Prozent Die Schweiz setzt den Kriegsmaterialexport
nicht ein, um politische Ziele zu fordern So werden auch von
unserem Staat keine Rustungsgeschenke gemacht Der Kaufer des
schweizerischen Kriegsmaterials muss bar bezahlen, was den
Umfang der Kaufe wie den Kreis der Kaufer begrenzt
Es ist offensichtlich, dass die Hauptwirkung der Initiative darin
besteht, unserer Landesverteidigung zu schaden Die Initiative ist
vom Schweizerischen Friedensrat ausgegangen Dieser Rat um-
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fasst verschiedene Gruppen und Organisationen, von denen die
aktivsten unsere Landesverteidigung mehr oder weniger offen
bekämpfen Der Friedensrat agitiert gegen die Gesamtverteidigung Er
hat jahrelang die Dienstverweigerer-Frage hochgespielt Jetzt, da
eine Initiative fur einen Ersatzdienst vorliegt, werden weitergehende
Forderungen gestellt Verschiedene prominente Vertreter des
Friedensrates machen sich stark durch ihre destruktive Kritik an
unserer Landesverteidigung
Die Flerkunft der Initiative allein genügt sicher nicht, um eine
Ablehnung der Waffenexportverbots-Initiative zu begründen Es

gibt da erheblich schwerer wiegende Grunde Einige davon haben
wir in den vorstehenden Zeilen aufgezahlt Wir dürfen Vertrauen in
die Bundesbehorden setzen, dass mit der Verabschiedung des
Gesetzes über das Kriegsmaterial die Kontrollen gegen einen miss-
brauchlichen Waffenexport wirksam verschärft werden und sich
Pannen wie bei der Buhrle-Affare nicht wiederholen

Wir müssen aber einmal mehr darauf hinweisen, dass hinter dieser
Initiative weit mehr steckt als die Verhinderung von Waffenexporten

Damit wird

in erster Linie eine Schwächung unserer Landesverteidigung

bezweckt Nicht alle sind friedliche Leute, nur weil sie vom Frieden
sprechen, oder umgekehrt gesagt, wer sich fur eine aktive und
umfassende Landesverteidigung einsetzt, ist noch lange kein
Kriegshetzer Wir haben es in der Hand am 24 September 1972 mit
einem

überzeugten Nein zur Waffenausfuhrverbots-Initiative
ä
zu verhindern, dass in erster Linie unsere Landesverteidigung
geschwächt wird und die Armee ihren verfassungsmassigen Auftrag
nicht mehr erfüllen kann Wm Erwin Schorn

Service centralisateur
des transmissions radiophoniques
et televisuelles
Heinz Sommerhaider, Berne

2. Importance d'un office de coordination

Les explications qui precedent montrent qu'il est indispensable de
resoudre differents prob'smes pour chaque transmission radiopho-
nique et televisuelle De la mise au point preliminaire, en passant
par la commande, la donnee d ordre, I execution des travaux, la

connexion, la surveillance l'intervention en cas de derangements
et la mise en compte jusqu a la liquidation de reclamations
eventuelles, il faut faire appel a un si grand nombre de services que la
creation d un office coordinateur s'impose
Cet office regoit les commandes de transmissions de la Suisse et
de I etranger, pourvoit aux mises au point necessaires et distribue
les travaux a executer aux services Interesses En tout temps, il a
la vue d ensemble de tous les moyens de transmission disponibles
et demande, en consequence, les connexions des lignes a utiliser
II est responsable de I execution correcte de toutes les transmissions

demandees et de la mise en compte des frais ä I adresse
exacte Les organismes qui passent des commandes et les
services des PTT Interesses peuvent lui presenter toutes les questions
relatives aux transmissions
Etant donne qu un service centralisateur existe dans chaque pays
les transmissions nationales, internationales et intercontinentales
sont devenues plus simples, grace a la trds bonne collaboration
internationale

3. Täches et fonctionnement du service centralisateur suisse

Mises au point
Lorsque la SSR veut offrir aux stations de radiodiffusion et de
television etrangeres des emissions en provenance de la Suisse,
eile se renseigne aupres du service centralisateur sur les possibili-
tes et le nombre des circuits disponibles D autre part pour la

transmission d un evenement qui se passe a I etranger la SSR est

renseignee sur la qualite des circuits et leur prix Un particulier qui
desire utiliser des reseaux de transmission peut s informer des
conditions aupres de ce service
Le service centralisateur regoit toutes les demandes par telephone,
par telex ou par ecrit et y repond aussi rapidement que possible de
la meme maniere
II est bien evident que le service centralisateur ne peut pas liquider
seul tous les travaux mais qu il ne fait souvent fonction que de
«boite aux lettres» et transmet les demandes aux services respon-
sables qui les traitent De nombreuses discussions avec les res-
ponsables ou des visites sur place sont generalement necessaires

La question du circuit video est, des le debut, confiee a la division
radio et television de la direction generale des PTT ou au centre
des faisceaux hertziens national d Albis, les besoins locaux sont
elucides par la direction d arrondissement au lieu d'emission Differents

services techniques du departement des telecommunications
de la direction generale des PTT dtudient le prolongement dans le

reseau national et international
Quelques exemples permettront de souligner I importance des
mises au point
— Pour les courses de ski du Lauberhorn ä Wengen, qui ont lieu

chaque annee en janvier, les mises au point commencent dejä
au cours de I'ete precedent

— Pour les championnats du monde de hockey sur glace de mars
1971, les premieres discussions eurent lieu en mai 1970

— Pour les championnats du monde cyclistes sur route a Mendri-
sio, au debut du mois de septembre 1971, les premiers contacts
ont ete pris le 25 novembre 1970, et

— pour les championnats du monde de ski alpin en 1974 a St-Moritz,
les responsables se sont dejä reunis le 1er juillet 1971
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